
Canna-Kolumna
Die Cannabisexpert:innen aus der Jägerstraße

Welche rechtlichen Regelungen gelten im Straßenverkehr für Cannabis-
Patient:innen in Deutschland? Darf ich als Cannabis-Patient:in überhaupt 
ein Fahrzeug führen? 

Im Straßenverkehrsgesetz (StVG) wurde geregelt, dass jemand, der unter Einfluss von 
Betäubungsmitteln ein Fahrzeug führt, eine Ordnungswidrigkeit nach § 24a StVG be-
geht. Die anschließende Rechtsfolge kann von einem Bußgeld über die Eintragung 
von Punkten im Fahreignungsregister, bis hin zum Fahrverbot führen. Auch Cannabis 
ist hiervon nicht ausgeschlossen.t. Der sich bildende Dampf wird anschließend über 
ein Mundstück inhaliert.

Cannabisarzneimittel im Straßenverkehr = Ordnungswidrigkeit?
Die Einnahme von Cannabisarzneimitteln als Therapeutikum nach ärztlicher Verord-
nung unterscheidet sich jedoch maßgeblich von der missbräuchlichen Einnahme. Da-
her gelten Patient:innen, welche Cannabisarzneimittel medizinisch betreut und nach 
ärztlicher Anweisung einnehmen, von der gesetzlichen Regelung nach §24a StVG, aus-
genommen. 

Bei Patient:innen mit gültigem Betäubungsmittel-Rezept gilt in diesem Fall die Me-
dikamentenklausel nach §24a Abs. 2 S.3 StVG. Diese besagt, dass bei der bestim-
mungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen 
Arzneimittels keine Ordnungswidrigkeit begangen wird, solange die Einnahme nach 
ärztlicher Anweisung erfolgt. 
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Für Patient:innen gilt auch bei einer Kon-
trolle auf Intoxikationssymptome durch 
die Polizeibehörden der Grenzwert von 1,0 
Nanogramm/Milliliter THC im Blut nicht.



Prinzip der Selbsthinterfragung
Das in Cannabis enthaltene Cannabinoid Tetrahydrocannabinol (THC) kann einen psy-
choaktiven Rauschzustand hervorrufen und die kognitiven Fähigkeiten somit beein-
trächtigen. Daher sollten Patient:innen nur dann in Erwägung ziehen, ein Fahrzeug 
zu führen, wenn sie unter keiner dauerhaften Leistungsbeeinträchtigung leiden und 
in der Lage sind, das Fahrzeug sicher zu fahren. Es sollte vor Fahrtantritt immer das 
Prinzip der Selbsthinterfragung angewendet werden. Sollten Sie sich nicht zu 100% 
fahrtauglich fühlen, sollte im Zweifelsfall immer auf das Fahren verzichtet werden. 

Patient:innen sollten stets in Absprache mit dem/der Arzt/Ärztin entscheiden, ob die 
aktuelle Medikation eine 100% Fahrtauglichkeit gewährleisten kann. Zusätzlich müs-
sen Ärzt:innen die Patient:innen über unerwünschte Nebenwirkungen und mögliche 
Ausfallerscheinungen aufklären. Die Verantwortung über die Teilnahme am Straßen-
verkehr trägt allein der/die  Patient:in. Zu Therapiebeginn bzw. wenn noch keine stabile 
Dosis gefunden wurde, sollte vom Autofahren abgesehen werden. 

Patient:innen-Ausweis
Im Falle einer Verkehrskontrolle durch die Polizeibehörden sollte umgehend durch 
das Betäubungsmittel-Rezept der Patient:innen-Status nachgewiesen werden. Falls 
zusätzlich ein Patient:innen-Ausweis vorhanden ist, lohnt es sich stets diesen den Pa-
pieren beizufügen. Zwar handelt es sich bei diesem Ausweis nicht um ein rechtlich 
bindendes Dokument, in Kombination mit einer Kopie des jeweils gültigen Rezeptes 
kann er jedoch einen Beleg für Ihre Therapie darstellen und Sie als Patient:in auswei-
sen. Anschließend sollte eine vorbehaltlose Weiterfahrt gewährleistet werden. 

Beispiel eines Patient:innen-Ausweises:
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